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§ 61. Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung als Künstler ausgestellt werden, wenn 

 1. deren Tätigkeit überwiegend durch Aufgaben der künstlerischen Gestaltung bestimmt ist, sofern ihr 
Unterhalt durch das Einkommen gedeckt wird, das sie aus ihrer künstlerischen Tätigkeit beziehen; eine 
Haftungserklärung ist zulässig; 

 2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 3. im Fall der Unselbständigkeit eine Sicherungsbescheinigung oder eine Beschäftigungsbewilligung als 
Künstler nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz vorliegt. 


